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(2) Die Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik dient der Stärkung 
der sozialistischen Ordnung, der ständig besseren Befriedigung der materiellen und 
kulturellen Bedürfnisse der Bürger, der Entfaltung ihrer Persönlichkeit und ihrer 
sozialistischen gesellschaftlichen Beziehungen.

(3) In der Deutschen Demokratischen Republik gilt der Grundsatz der Planung und 
Leitung der Volkswirtschaft sowie aller anderen gesellschaftlichen Bereiche. Die Volks
wirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik ist sozialistische Planwirtschaft. 
Das ökonomische System des Sozialismus verbindet die zentrale staatliche Planung 
und Leitung der Grundfragen der gesellschaftlichen Entwicklung mit der Eigenver
antwortung der sozialistischen Warenproduzenten und der örtlichen Staatsorgane.

(4) Die Festlegung des Währungs- und Finanzsystems ist Sache des sozialistischen 
Staates. Abgaben und Steuern werden auf der Grundlage von Gesetzen erhoben.

(5) Die Außenwirtschaft einschließlich des Außenhandels und der Valutawirtschaft 
ist staatliches Monopol.

Artikel 10
(1) Das sozialistische Eigentum besteht

als gesamtgesellschaftliches Volkseigentum,
als genossenschaftliches Gemeineigentum werktätiger Kollektive sowie 
als Eigentum gesellschaftlicher Organisationen der Bürger.

(2) Das sozialistische Eigentum zu schützen und zu mehren ist Pflicht des sozialisti
schen Staates und seiner Bürger.

Artikel 11
(1) Das persönliche Eigentum der Bürger und das Erbrecht sind gewährleistet.
Das persönliche Eigentum dient der Befriedigung der materiellen und kulturellen 

Bedürfnisse der Bürger.
(2) Die Rechte von Urhebern und Erflndem genießen den Schutz des sozialistischen 

Staates.
(3) Der Gebrauch des Eigentums sowie von Urheber- und Erfinderrechten darf den 

Interessen der Gesellschaft nicht zuwiderlaufen.

Artikel 12
(1) Die Bodenschätze, die Bergwerke, Kraftwerke, Talsperren und großen Gewässer, 

die Naturr'eichtümer des Festlandsockels, größere Industriebetriebe, Banken und Ver
sicherungseinrichtungen, die volkseigenen Güter, die Verkehrswege, die Transport
mittel der Eisenbahn, der Seeschiffahrt sowie der Luftfahrt, die Post- und Fernmelde
anlagen sind Volkseigentum. Privateigentum daran ist unzulässig.

(2) Der sozialistische Staat gewährleistet die Nutzung des Volkseigentums mit dem 
Ziel des höchsten Ergebnisses für die Gesellschaft. Dem dienen die sozialistische Plan
wirtschaft und das sozialistische Wirtschaftsrecht. Die Nutzung und Bewirtschaftung 
des Volkseigentums erfolgt grundsätzlich durch die volkseigenen Betriebe und staat
lichen Einrichtungen. Seine Nutzung und Bewirtschaftung kann der Staat durch Ver
träge genossenschaftlichen oder gesellschaftlichen Organisationen und Vereinigungen 
übertragen. Eine solche Übertragung hat den Interessen der Allgemeinheit und der 
Mehrung des gesellschaftlichen Reichtums zu dienen.

Artikel 13
Die Geräte, Maschinen, Anlagen, Bauten der landwirtschaftlichen, handwerklichen 

und sonstigen sozialistischen Genossenschaften sowie die Tierbestände der landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften und das aus genossenschaftlicher Nutzung 
des Bodens sowie genossenschaftlicher Produktionsmittel erzielte Ergebnis sind genos
senschaftliches Eigentum.

Artikel 14
(1) Die Nutzung und der Betrieb privater Wirtschaftsunternehmen und -einrichtun- 

gen zu Erwerbszwecken müssen gesellschaftliche Bedürfnisse befriedigen, der Erhö
hung des Volkswohlstandes und der Mehrung des gesellschaftlichen Reichtums dienen.

(2) Das enge Zusammenwirken von sozialistischen mit privaten Wirtschaftsunter
nehmen und -einrichtungen wird vom Staat gefördert. In Übereinstimmung mit den 
gesellschaftlichen Erfordernissen können private Betriebe auf Antrag staatliche Betei
ligung aufnehmen.

(3) Privatwirtschaftliche Vereinigungen zur Begründung wirtschaftlicher Macht sind 
nicht gestattet.


